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Öffnungszeiten des Amtes Züssow

Bürgerbüros Gützkow, Ziethen und Züssow
Dienstag	 8:00	-	12:00	und	13:00	-	18:00	Uhr
Donnerstag	 8:00	-	12:00	und	13:00	-	16:00	Uhr
Freitag	 8:00	-	12:00	Uhr

Sprechzeiten des Amtsvorstehers und der Bürgermeister
Sprechzeiten des 
Amtsvorstehers: Rolf	Warkus		 r.warkus@amt-zuessow.de

Sprechzeiten	in	Gützkow		 Donnerstag	 10:00	-	12:00	Uhr	(Tel.	038355	643-220)
Sprechzeiten	in	Ziethen	 Donnerstag	 14:00	-	16:00	Uhr	(Tel.	038355	643-315)
Sprechzeiten	in	Züssow	 Dienstag	und	Donnerstag		 nach	telefonischer	Vereinbarung	(038355	643160)	

Sprechzeiten der Bürgermeister:
Gemeinde Bürgermeister Sprechzeiten
________________________________________________________________________________________________________
Gemeinde	Bandelin	 Jana	von	Behren	 jeden	1.	Donnerstag	im	Monat	ab	18	Uhr	im	Gemeinderaum,	
	 	 in	Bandelin,	Heckenweg	21	B
	 	 oder	telefonisch:
	 	 Montag	-	Freitag,	18:00	-	20:00	Uhr	unter	0172	4831916

Gemeinde	Gribow	 Jörg-Hagen	Tambach	 Es	kann	jederzeit	angerufen	werden.
	 	 Tel.	0171	5702584

Gemeinde	Groß	Kiesow	 Jürgen	Wohlers	 nach	Vereinbarung	unter	Tel.-Nr.	038355	12650

Gemeinde	Groß	Polzin	 Silvio	Grabowski	 1.	und	3.	Donnerstag	im	Monat,	17:00	-	18:00	Uhr
	 	 Gemeinderaum	in	Qiulow	(ehemaliger	Konsum)
	 	 Tel.	0176	40240402

Stadt	Gützkow	 Joachim	Otto	 Dienstag,	16:00	-	18:00	Uhr
	 	 Tel.	0173	6039527

Gemeinde	Karlsburg	 Rolf	Warkus	 Dienstag,	17:00	-	18:00	Uhr
	 	 Haus	der	Gemeinde,	Schulstr.	27	a,	17495	Karlsburg	
	 	 Tel.-Nr.	038355	61388

Gemeinde	Klein	Bünzow	 Karl	Jürgens	 jeden	1.	Dienstag	im	Monat	von	16:00	-	17:00	Uhr
	 	 im	Gemeindezentrum,	Bahnhof	35,	Klein	Bünzow
	 	 Es	kann	jederzeit	angerufen	werden.	Handy-Nr.:	0171	2445637

Gemeinde	Kölzin	 Jutta	Dinse	 mit	vorheriger	Terminabsprache
	 	 Tel.	0172	3111265

Gemeinde	Lühmannsdorf	 Esther	Hall	 Dienstag,	17:00	-	18:00	Uhr
	 	 im	Gemeindezentrum,	Giesekenhäger	Reihe	33,	17495	Lühmannsdorf
	 	 Tel.	038355	12918

Gemeinde	Murchin	 Peter	Neumann	 Dienstag,	17:00	-	18:00	Uhr
	 	 Gemeindebüro	Murchin,	Dorfstraße	50

Gemeinde	Rubkow	 Manfred	Höcker	 Montag,	17:00	-	18:00	Uhr
	 	 Gemeindebüro	Rubkow

Gemeinde	Schmatzin	 Dr.	Klaus	Brandt	 jeden	1.	und	3.	Dienstag	im	Monat	
	 	 15:00	-	16:30	Uhr
	 	 Gemeindebüro	im	Gutshaus	Schlatkow
	 	 Tel.	039724	23789

Gemeinde	Wrangelsburg	 Andreas	Juds	 Freitag,	16:15	-	17:00	Uhr
	 	 Ginsterweg	18,	Tel.	038355	68959	
	 	 Fax.	038355	689936

Gemeinde	Ziethen	 Eckhard	Moede	 jeden	1.	und	letzten	Montag	im	Monat	von 16:00	-	17:30	Uhr 
  oder	nach	vorheriger	telefonischer	Vereinbarung
	 	 Gemeindebüro	Ziethen

Gemeinde	Züssow	 Hans-Dieter	Hein	 jeden	1.	und	3.	Dienstag	im	Monat	von	17:00	-	18:00	Uhr
	 	 Gemeinderaum	Schulstr.	1,	17495	Züssow

Informationen aus dem Amtsbereich
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Erreichbarkeit der Mitarbeiter des Amtes Züssow 

Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitende Verwaltungsbeamtin (LVB) Regina Kloker 038355 643-160 r.kloker@amt-zuessow.de
Sekretariat Amtsvorsteher/LVB Frau Gorklo 038355 643-160 p.gorklo@amtzuessow.de

Fachbereich Zentrale Verwaltung
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches/  Bärbel Sydow 038355 643-121 b.sydow@amt-zuessow.de
Wirtschaftsförderung
Ortsrecht/Wahlen/Amtsblatt Heike Maier 038355 643-120 h.maier@amt-zuessow.de
Zentrale Servicestelle für Gremien Monika Mahnke 038355 643-112 m.mahnke@amt-zuessow.de
sonstige Zentrale Dienste/Gremien Petra Gorklo 038355 643-160 p.gorklo@amt-zuessow.de
Verwaltungsorganisation Sibylle Gurr 038355 643-117 s.gurr@amt-zuessow.de
Personalverwaltung Corinna Winkler 038355 643-114 c.winkler@amt-zuessow.de
Informationstechnik André Habeck 038355 643-123 a.habeck@amt-zuessow.de 
Sonstige Zentrale Dienste Philipp Gumprecht 038355 643-111 p.gumprecht@amt-zuessow.de

Fachbereich Finanzen
Sitz: 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 A
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Charlotte Peters 038355 643-321 c.peters@amt-zuessow.de
Haushaltswesen/Beiträge Kristian Kraffzig  038355 643-313 k.kraffzig@amt-zuessow.de
Haushaltswesen/Anlagenbuchhaltung Astrid Ploetz 038355 643-322 a.ploetz@amt-zuessow.de
Abgaben Ilona Morgenstern 038355 643-312 i.morgenstern@amt-zuessow.de
Abgaben/Kostenrechnung Oliver Krüger 038355 643-337 o.krueger@amt-zuessow.de
Geschäftsbuchhaltung Ute Turski 038355 643-342 u.turski@amt-zuessow.de 
Kassenleitung Elke Henkel 038355 643-319 e.henkel@amt-zuessow.de
Kasse Martina Block 038355 643-319 m.block@amt-zuessow.de
Kasse/Geschäftsbuchhaltung Martina Schlotmann 038355 643-318 m.schlotmann@amt-zuessow.de
Vollstreckung Waltraut Vorbau 038355 643-332 w.vorbau@amt-zuessow.de
Vollstreckung/Geschäftsbuchhaltung Mandy Göritz 038355 643-336 m.goeritz@amt-zuessow.de
Kasse/Vollstreckung Annegret Krüger 038355 643-338 a.krueger@amt-zuessow.de

Fachbereich Bau- und Grundstücksmanagement
Sitz: 17506 Gützkow, Pommersche Str. 27
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Ronny Saß  038355 643-218 r.sass@amt-zuessow.de
Bauleitplanung Dorit Brummund 038355 643-216 d.brummund@amt-zuessow.de
Tiefbau Karin Jürgens 038355 643-227 k.juergens@amt-zuessow.de
Straßenwesen Mathias Gebhardt 038355 643-217 m.gebhardt@amt-zuessow.de
Liegenschaften Sabine Muschter 038355 643-215 s.muschter@amt-zuessow.de
Gebäude-/Grundstücksmanagement Marina Klüber 038355 643-213 m.klueber@amt-zuessow.de
Gebäude-/Grundstücksmanagement Katrin Berndt 038355 643-226 k.berndt@amt-zuessow.de
Gebäude-/Grundstücksmanagement/ Karina Eberhardt 038355 643-229 k.eberhardt@amt-zuessow.de
Friedhofswesen

Fachbereich Bürgerdienste
Sitz: 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 A
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Doris Baumgardt 038355 643-335 d.baumgardt@amt-zuessow.de

Bürgerbüro Gützkow 
Einwohnermeldewesen/Wohngeld (für die 
Gemeinden Bandelin, Gribow, Kölzin und 
die Stadt Gützkow) Nadine Beutel 038355 643-223 n.beutel@amt-zuessow.de

Bürgerbüro Ziethen 
Einwohnermeldewesen/Wohngeld (für die 
Gemeinden Groß Polzin, Klein Bünzow, 
Murchin, Rubkow Schmatzin und Ziethen) Marianne Mauritz 038355 643-324 m.mauritz@amt-zuessow.de

Bürgerbüro Züssow 
Einwohnermeldewesen/Wohngeld (für die 
Gemeinden Groß Kiesow, Karlsburg, 
Lühmannsdorf, Wrangelsburg und Züssow) Petra Zeising 038355 643-127 p.zeising@amt-zuessow.de

Öffentliche Sicherheit und Ordnung/
Baumschutz/Kultur/Jugend/Sport/
Schiedsstelle Alexander Schuricke 038355 643-330 a.schuricke@amt-zuessow.de
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Brandschutz/Wild- und Jagdschaden/
Gewerbe André Reichel 038355 643-331 a.reichel@amt-zuessow.de

Standesamt/Übernahme
Platzkosten/Essengeld für die Nutzung
Kita/Tagespflege Hannelore Denz 038355 643-326 h.denz@amt-zuessow.de

SB Standesamt/Übernahme
Platzkosten/Essengeld für die Nutzung 
Kita/Tagespflege Diana Illig 038355 643-327 d.illig@amt-zuessow.de

Schulverwaltung/Kita/Anspruchsprüfung Iris Kejla 038355 643-311 i.kejla@amt-zuessow.de
Kita Platz 

Faxanschluss Gützkow  038353 611-10
Faxanschluss Ziethen  03971 2081-20
Faxanschluss Züssow  038355 643-99
E-Mail    info@amt-zuessow.de

Öffnungszeiten  
der Bibliothek in Gützkow

Montag:  07:30 Uhr - 12:15 Uhr und
 12:45 Uhr - 17:00 Uhr
Dienstag:  10:15 Uhr - 12:15 Uhr und
 12:45 Uhr - 15:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag: 07:30 Uhr - 10:15 Uhr
Freitag:  07:30 Uhr - 13:00 Uhr

Öffnungszeiten der Bibliothek in Karlsburg

Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr im Haus der Gemeinde in Karls-
burg 

Öffnungszeiten der Bibliothek in Züssow

Dienstag, den 08.05.2014 von 16:15 - 17:00 Uhr

Sitzungstermine

23.04.2014 Gemeindevertretung Murchin
24.04.2014 Stadtvertretung Gützkow
05.05.2014 Gemeindevertretung Groß Polzin
08.05.2014 Gemeindevertretung Lühmannsdorf
12.05.2014 Gemeindevertretung Karlsburg
15.05.2014 Gemeindevertretung Züssow

Die Bekanntgabe der Tagesordnung und des Sitzungsortes 
erfolgen entsprechend der Hauptsatzungen an den Bekannt-
machungstafeln. 

Öffentliche Bekanntmachung  
der Wahlleitung

Entsprechend § 46 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes 
(LKWG M-V) vom 16. Dezember 2010, zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 25. November 2013 i.V.m. § 46 Abs. 1 und 3 
der Landes- und Kommunalwahlordnung (LKWO M-V) vom 
2. März 2011, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
17. Dezember 2013 gebe ich bekannt: 

Bei der Ergänzungswahl in der Gemeinde Bandelin am 
16.10.2010 ist im Wahlbereich Bandelin Herr Dirk Wermuth 
aus dem Wahlvorschlag „Einzelbewerber Wermuth“ in die 
Gemeindevertretung Bandelin gewählt worden. 

Für den Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers gibt es keine 
Ersatzperson, die nachrücken kann.

Da Herr Wermuth verstorben ist, bleibt der Sitz in der 
Gemeindevertretung Bandelin bis zum Ablauf dieser Wahl-
periode unbesetzt.

Entsprechend § 46 Absatz 4 LKWG i.V.m. § 35 LKWG ist gegen 
die Feststellung der Wahlleitung Einspruch zulässig. Der 
Einspruch ist innerhalb von zwei Wochen nach der Bekannt-
machung schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der 
Gründe bei der Wahlleitung zu erheben. Der Einspruch hat 
keine aufschiebende Wirkung.

Züssow, den 20.03.2014

Bekanntmachung der zugelassenen 
Wahlvorschläge für die Wahl  
der Gemeindevertretung und des  
ehrenamtlichen Bürgermeisters in der 
Gemeinde Bandelin am 25.05.2014

Der Wahlausschuss des Amtes Züssow hat in seiner Sitzung 
am 18.03.2014 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zugelas-
sen, die entsprechend § 21 Landes- und Kommunalwahlge-
setz i.V.m. § 27 Landes- und Kommunalwahlordnung bekannt 
gegeben werden. 

Die nächste Ausgabe des

Züssower Amtsblattes

erscheint am
Mittwoch, dem 14. Mai 2014

Annahmeschluss (Posteingang im Verlag) für redakti-
onelle Beiträge und Anzeigen ist der 07.05.2014. Ab-
gabetermin für Beiträge und Veranstaltungshinweise 
(letzter Abgabetag im Amt Züssow, Zentrale Dienste) 
ist der 30.04.2014.
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Wahlvorschläge für die Wahl der Gemeindevertreter 

Die Bewerber dieser Wahlvorschläge haben keine Erklärungen nach § 16 Abs. 8 LKWG M-V (Unvereinbarkeit Amt und 
Mandat) abgegeben.

Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde

Veröffentlichung der Erklärungen nach § 66 Absatz 1 Satz 2 LKWG gemäß § 21 Satz 2 und 3 LKWG 
Erklärung über eine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik
Die Bewerberin Frau Jana von Behren erklärte, dass sie keine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokra-
tischen Republik (Ministerium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit) ausgeübt hat. 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl  
der Gemeindevertretung und des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
in der Gemeinde Gribow am 25.05.2014

Der Wahlausschuss des Amtes Züssow hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zugelas-
sen, die entsprechend § 21 Landes- und Kommunalwahlgesetz i.V.m. § 27 Landes- und Kommunalwahlordnung bekannt 
gegeben werden. 

Wahlvorschläge für die Wahl der Gemeindevertreter 

Die Bewerber dieser Wahlvorschläge haben keine Erklärungen nach § 16 Abs. 8 LKWG M-V (Unvereinbarkeit Amt und 
Mandat) abgegeben.

Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde
Der Wahlausschuss des Amtes Züssow stellte fest, dass keine Wahlvorschläge für die Bürgermeisterwahl eingereicht wur-
den. Nach § 67 Abs. 4 LKWG wird nach der Kommunalwahl am 25.05.2014 ein Mitglied der Gemeindevertretung von der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Gribow zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister gewählt.
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Am 25.05.2014 findet in der Gemeinde Gribow keine Bürgermeisterwahl statt.

Die Anzahl der zu vergebenen Sitze in der Gemeindevertretung Gribow erhöht sich dadurch gemäß § 60 Abs. 2 LKWG M-V 
um einen Sitz auf 7 Sitze. 

Züssow, den 24.03.2014

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge  
für die Wahl der Gemeindevertretung und des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
in der Gemeinde Groß Kiesow am 25.05.2014

Der Wahlausschuss des Amtes Züssow hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zugelas-
sen, die entsprechend § 21 Landes- und Kommunalwahlgesetz i.V.m. § 27 Landes- und Kommunalwahlordnung bekannt 
gegeben werden. 

Wahlvorschläge für die Wahl der Gemeindevertreter 

Die Bewerber dieser Wahlvorschläge haben keine Erklärungen nach § 16 Abs. 8 LKWG M-V (Unvereinbarkeit Amt und 
Mandat) abgegeben.

Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde

Veröffentlichung der Erklärungen  nach § 66 Absatz 1 Satz 2 LKWG gemäß § 21 Satz 2 und 3 LKWG 
Erklärung über eine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik
Die Bewerberin Frau Dr. Astrid Zschiesche erklärte, dass sie keine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demo-
kratischen Republik (Ministerium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit) ausgeübt hat. 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl  
der Gemeindevertretung und des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
in der Gemeinde Groß Polzin am 25.05.2014

Der Wahlausschuss des Amtes Züssow hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zugelas-
sen, die entsprechend § 21 Landes- und Kommunalwahlgesetz i.V.m. § 27 Landes- und Kommunalwahlordnung bekannt 
gegeben werden. 
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Wahlvorschläge für die Wahl der Gemeindevertreter 

Die Bewerber dieser Wahlvorschläge haben keine Erklärungen nach § 16 Abs. 8 LKWG M-V (Unvereinbarkeit Amt und 
Mandat) abgegeben.

Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde

Veröffentlichung der Erklärungen nach § 66 Absatz 1 Satz 2 LKWG gemäß § 21 Satz 2 und 3 LKWG 
Erklärung über eine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik
Der Bewerber Herr Silvio Grabowski erklärte, dass er keine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen 
Republik (Ministerium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit) ausgeübt hat. 

Züssow, den 24.03.2014

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl der Stadtvertretung 
und des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der Stadt Gützkow am 25.05.2014

Der Wahlausschuss des Amtes Züssow hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zugelas-
sen, die entsprechend § 21 Landes- und Kommunalwahlgesetz i.V.m. § 27 Landes- und Kommunalwahlordnung bekannt 
gegeben werden. 

Wahlvorschläge für die Wahl der Stadtvertreter 
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Die Bewerber dieser Wahlvorschläge haben keine Erklärungen nach § 16 Abs. 8 LKWG M-V (Unvereinbarkeit Amt und 
Mandat) abgegeben.

Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Stadt Gützkow 

Veröffentlichung der Erklärungen nach § 66 Absatz 1 Satz 2 LKWG gemäß § 21 Satz 2 und 3 LKWG 
Erklärung über eine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik
Nur die im Folgenden genannten Personen haben im Wahlvorschlag angegeben für die Staatssicherheit der Deutschen 
Demokratischen Republik tätig gewesen zu sein. Nach § 66 Absatz 1 Satz 3 steht es den Kandidaten frei, eine Begründung 
dazu abzugeben.

Züssow, den 24.03.2014

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl  
der Gemeindevertretung und des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
in der Gemeinde Karlsburg am 25.05.2014

Der Wahlausschuss des Amtes Züssow hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zugelas-
sen, die entsprechend § 21 Landes- und Kommunalwahlgesetz i.V.m. § 27 Landes- und Kommunalwahlordnung bekannt 
gegeben werden. 
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Wahlvorschläge für die Wahl der Gemeindevertreter 

Die Bewerber dieser Wahlvorschläge haben keine Erklärungen nach § 16 Abs. 8 LKWG M-V (Unvereinbarkeit Amt und 
Mandat) abgegeben.

Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde

Veröffentlichung der Erklärungen nach § 66 Absatz 1 Satz 2 LKWG gemäß § 21 Satz 2 und 3 LKWG 
Erklärung über eine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik
Der Bewerber Herr Thomas Kohnert erklärte, dass er keine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen 
Republik (Ministerium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit) ausgeübt hat. 

Züssow, den 24.03.2014

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl  
der Gemeindevertretung und des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
in der Gemeinde Klein Bünzow am 25.05.2014

Der Wahlausschuss des Amtes Züssow hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zugelas-
sen, die entsprechend § 21 Landes- und Kommunalwahlgesetz i.V.m. § 27 Landes- und Kommunalwahlordnung bekannt 
gegeben werden. 

Wahlvorschläge für die Wahl der Gemeindevertreter 

Die Bewerber dieser Wahlvorschläge haben keine Erklärungen nach § 16 Abs. 8 LKWG M-V (Unvereinbarkeit Amt und 
Mandat) abgegeben.
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Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde

Veröffentlichung der Erklärungen nach § 66 Absatz 1 Satz 2 LKWG gemäß § 21 Satz 2 und 3 LKWG 
Erklärung über eine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik
Der Bewerber Herr Karl Jürgens erklärte, dass er keine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen 
Republik (Ministerium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit) ausgeübt hat. 

Züssow, den 24.03.2014

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl  
der Gemeindevertretung und des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
in der Gemeinde Lühmannsdorf am 25.05.2014

Der Wahlausschuss des Amtes Züssow hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zugelas-
sen, die entsprechend § 21 Landes- und Kommunalwahlgesetz i.V.m. § 27 Landes- und Kommunalwahlordnung bekannt 
gegeben werden. 

Wahlvorschläge für die Wahl der Gemeindevertreter 

Die Bewerber dieser Wahlvorschläge haben keine Erklärungen nach § 16 Abs. 8 LKWG M-V (Unvereinbarkeit Amt und 
Mandat) abgegeben.

Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde

Veröffentlichung der Erklärungen nach § 66 Absatz 1 Satz 2 LKWG gemäß § 21 Satz 2 und 3 LKWG 
Erklärung über eine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik
Die Bewerber Frau Esther Hall und Herr Artur Schuldt erklärten, dass sie keine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deut-
schen Demokratischen Republik (Ministerium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit) ausgeübt haben. 

Züssow, den 24.03.2014
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Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl  
der Gemeindevertretung und des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
in der Gemeinde Murchin am 25.05.2014

Der Wahlausschuss des Amtes Züssow hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zugelas-
sen, die entsprechend § 21 Landes- und Kommunalwahlgesetz i.V.m. § 27 Landes- und Kommunalwahlordnung bekannt 
gegeben werden. 

Wahlvorschläge für die Wahl der Gemeindevertreter 

Die Bewerber dieser Wahlvorschläge haben keine Erklärungen nach § 16 Abs. 8 LKWG M-V (Unvereinbarkeit Amt und 
Mandat) abgegeben.

Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde

Veröffentlichung der Erklärungen nach § 66 Abs. 1 Satz 2 LKWG gemäß § 21 Satz 2 und 3 LKWG 
Erklärung über eine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik
Nur die im Folgenden genannten Personen haben im Wahlvorschlag angegeben, für die Staatssicherheit der Deutschen 
Demokratischen Republik tätig gewesen zu sein. Nach § 66 Absatz 1 Satz 3 steht es den Kandidaten frei, eine Begründung 
dazu abzugeben.
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Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl  
der Gemeindevertretung und des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
in der Gemeinde Rubkow am 25.05.2014

Der Wahlausschuss des Amtes Züssow hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zugelas-
sen, die entsprechend § 21 Landes- und Kommunalwahlgesetz i.V.m. § 27 Landes- und Kommunalwahlordnung bekannt 
gegeben werden. 

Wahlvorschläge für die Wahl der Gemeindevertreter 

Die Bewerber dieser Wahlvorschläge haben keine Erklärungen nach § 16 Abs. 8 LKWG M-V (Unvereinbarkeit Amt und 
Mandat) abgegeben.

Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde

Veröffentlichung der Erklärungen nach § 66 Absatz 1 Satz 2 LKWG gemäß § 21 Satz 2 und 3 LKWG 
Erklärung über eine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik
Die Bewerber erklärten, dass sie keine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik (Mini-
sterium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit) ausgeübt haben. 

Züssow, den 24.03.2014

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl  
der Gemeindevertretung und des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
in der Gemeinde Schmatzin am 25.05.2014

Der Wahlausschuss des Amtes Züssow hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zugelas-
sen, die entsprechend § 21 Landes- und Kommunalwahlgesetz i.V.m. § 27 Landes- und Kommunalwahlordnung bekannt 
gegeben werden. 

Wahlvorschläge für die Wahl der Gemeindevertreter 



Züssow	 –	14	–	 Nr.	04/2014

Die Bewerber dieser Wahlvorschläge haben keine Erklärungen nach § 16 Abs. 8 LKWG M-V (Unvereinbarkeit Amt und 
Mandat) abgegeben.

Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde

Veröffentlichung der Erklärungen nach § 66 Abs. 1 Satz 2 LKWG gemäß § 21 Satz 2 und 3 LKWG 
Erklärung über eine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik
Nur die im Folgenden genannten Personen haben im Wahlvorschlag angegeben für die Staatssicherheit der Deutschen 
Demokratischen Republik tätig gewesen zu sein. Nach § 66 Absatz 1 Satz 3 steht es den Kandidaten frei, eine Begründung 
dazu abzugeben.

Züssow, den 24.03.2014

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl  
der Gemeindevertretung und des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
in der Gemeinde Wrangelsburg am 25.05.2014

Der Wahlausschuss des Amtes Züssow hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zugelas-
sen, die entsprechend § 21 Landes- und Kommunalwahlgesetz i.V.m. § 27 Landes- und Kommunalwahlordnung bekannt 
gegeben werden. 

Wahlvorschläge für die Wahl der Gemeindevertreter 

Die Bewerber dieser Wahlvorschläge haben keine Erklärungen nach § 16 Abs. 8 LKWG M-V (Unvereinbarkeit Amt und 
Mandat) abgegeben.

Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde
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Veröffentlichung der Erklärungen nach § 66 Absatz 1 Satz 2 LKWG gemäß § 21 Satz 2 und 3 LKWG 
Erklärung über eine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik
Die Bewerber erklärten, dass sie keine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik (Mini-
sterium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit) ausgeübt haben. 

Züssow, den 24.03.2014

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge  
für die Wahl der Gemeindevertretung und des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
in der Gemeinde Ziethen am 25.05.2014

Der Wahlausschuss des Amtes Züssow hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zugelas-
sen, die entsprechend § 21 Landes- und Kommunalwahlgesetz i.V.m. § 27 Landes- und Kommunalwahlordnung bekannt 
gegeben werden. 

Wahlvorschläge für die Wahl der Gemeindevertreter 

Die Bewerber dieser Wahlvorschläge haben keine Erklärungen nach § 16 Abs. 8 LKWG M-V (Unvereinbarkeit Amt und 
Mandat) abgegeben.

Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde

Veröffentlichung der Erklärungen nach § 66 Absatz 1 Satz 2 LKWG gemäß § 21 Satz 2 und 3 LKWG 
Erklärung über eine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik
Die Bewerber erklärten, dass sie keine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik (Mini-
sterium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit) ausgeübt haben. 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl  
der Gemeindevertretung und des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
in der Gemeinde Züssow am 25.05.2014

Der Wahlausschuss des Amtes Züssow hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zugelas-
sen, die entsprechend § 21 Landes- und Kommunalwahlgesetz i.V.m. § 27 Landes- und Kommunalwahlordnung bekannt 
gegeben werden. 
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Wahlvorschläge für die Wahl der Gemeindevertreter 

Die Bewerber dieser Wahlvorschläge haben keine Erklärungen nach § 16 Abs. 8 LKWG M-V (Unvereinbarkeit Amt und 
Mandat) abgegeben.

Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde

Veröffentlichung der Erklärungen nach § 66 Absatz 1 Satz 2 LKWG gemäß § 21 Satz 2 und 3 LKWG 
Erklärung über eine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik
Die Bewerber erklärten, dass sie keine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik (Mini-
sterium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit) ausgeübt haben. 

Züssow, den 24.03.2014
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Die Wahlperiode der Schiedspersonen des Amtsgerichtsbe-
zirkes Anklam mit Sitz in Ziethen ist abgelaufen. Demzufolge 
werden nun Neuwahlen anstehen.
Eine Schiedsperson muss laut § 4 (1) und (2) des SchStG M-V 
nach ihrer Persönlichkeit und Fähigkeit für das Amt geeignet 
sein. Die Wahlperiode der Schiedsperson beträgt 5 Jahre 
und beginnt mit der Bestätigung durch den Direktor des 
zuständigen Amtsgerichts.

Zur Schiedsperson darf nicht gewählt werden:
1.  Wer infolge gerichtlicher Entscheidung die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder wegen 
einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr 
als 6 Monaten verurteilt wurde;

2.  eine Person, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen 
einer Tat anhängig ist oder Anklage wegen einer solchen 
Tat erhoben wurde, die den Verlust der Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann;

3.  eine Person, die durch gerichtliche Anordnung in der 
Verfügung über ihr Vermögen beschränkt ist;

Zur Schiedsperson soll nicht gewählt werden:
4.  Wer bei Beginn der Amtsperiode nicht das 25. Lebensjahr 

vollendet hat;
5.  wer nicht im Amtsbereich des Amtsgerichtsbezirkes An-

klam wohnt. Zum Amtsgerichtsbezirk Anklam gehören 

die Gemeinden Murchin, Ziethen, Rubkow, Groß Polzin, 
Klein Bünzow und Schmatzin.

Die Schiedspersonen werden im strafrechtlichen Schlich-
tungsverfahren wie
-  Beleidigung
-  Körperverletzung
-  Sachbeschädigung
-  Hausfriedensbruch
-  Bedrohung
-  Verletzung des Briefgeheimnisses
und in zivilrechtlichen Angelegenheiten wie
-  Nachbarschaftsstreitigkeiten
-  Schadenersatzansprüchen
hinzugezogen.

Sollten Sie an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit Interesse 
haben, melden Sie sich bitte bis zum 18.04.2014 schriftlich 
im Amt Züssow (Schiedsstelle), Dorfstraße 6, 17495 Züssow.

Mit freundlichen Grüßen 

i. A.

Mitteilung des Fachbereiches 
Bau- und Grundstücksmanagement

Grabstellenaufruf für die  
kommunalen Friedhöfe in den  
Gemeinden des Amtsbereiches Züssow

Alle Erdwahlgrabstätten, die vor dem 31.12.1983 erworben 
wurden, für die das Nutzungsrecht nicht verlängert wurde 
und auf denen nach dem 31.12.1983 keine Erdbestattung 
bzw. nach dem 31.12.1993 keine Urnenbeisetzung stattfand, 
werden als ausgelegen aufgerufen. Diese Grabstellen können 
laut Friedhofssatzung eingeebnet werden. Bitte melden Sie 
schriftlich oder persönlich die beabsichtigte Einebnung von 
Grabstellen im Amt Züssow (Bürgerbüro Gützkow) an.
Für Erdwahlgrabstätten, für die nach Ablauf des 30- jährigen 
Nutzungsrechts die Wiederverleihung des Nutzungsrechts 
für weitere Jahre gewünscht wird oder für die auf Grund der 
noch nicht abgelaufenen Ruhezeit eine Verlängerung des 
Nutzungsrechts erforderlich ist, muss entsprechend der 
geltenden Friedhofssatzung eine Gebühr gezahlt werden.
Bitte teilen Sie vor Ablauf der Ruhezeit der Grabstelle mit, ob 
Sie ein Nutzungsrecht wiederverliehen bekommen möchten.
Urnenwahlgrabstellen, die vor dem 31.12.1993 erworben 
wurden, für die das Nutzungsrecht nicht verlängert wurde 
und auf denen nach dem 31.12.1993 keine Urnenbeisetzung 
stattfand, werden ebenfalls als ausgelegen ausgerufen.
Diese Grabstellen können laut Friedhofssatzung eingeebnet 
werden.
Im Übrigen gelten die Regelungen für Erdwahlgrabstellen.
Kontakt: Frau Eberhardt (Tel. 038355 643-229)
Anschrift: Amt Züssow, Fachbereich Bau- und Grund-

stücksmanagement, Dorfstraße 6, 17495 Züs-
sow

Gemeinde Bandelin

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 17.12.2013

Öffentlicher Teil:

Überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle/Sachkonto 
55100.000/0599.9000 Pavillon Vargatz und Kuntzow
Die Gemeindevertretung Bandelin beschließt die überplan-
mäßige Ausgabe von 1.300 EUR bei der Kostenstelle/Sach-
konto 55100.000/0599.9000 (Pavillon Kuntzow und Vargatz)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  1

Übertragung von Befugnissen auf den Bürgermeister be-
züglich der Bauleitplanung benachbarter Gemeinden
Die Gemeindevertretung überträgt die Entscheidung 
zur Bauleitplanung benachbarter Gemeinden gemäß § 2  
Abs. 2 BauGB auf die Bürgermeisterin. Zu der Entscheidungs-
findung soll der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, 
Verkehr und Umwelt einbezogen werden.
Bei widersprüchlicher Entscheidungslage zwischen der Bür-
germeisterin und dem Ausschuss wird die interkommunale 
Abstimmung der Gemeindevertretung zur Entscheidungs-
findung vorgelegt.

Bekanntmachung

Neuwahl der Schiedspersonen und der stellvertretenden Schiedspersonen
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Die Bürgermeisterin informiert die Gemeindevertretung 
über getroffene Entscheidungen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil:

- Landpachtvertrag über Ackerflächen in Schmoldow
 (Abgelehnter Beschluss)
- Landpachtvertrag über Ackerflächen in Schmoldow  

2. Bewerber
- Nutzungsvertrag Flugplatz Schmoldow
- Auftragsvergabe - Verwaltervertrag für Verwaltung der 

gemeindeeigenen Wohnungen
- Auftragsvergabe - Möbel für Bürgermeisterbüro

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 13.03.2014

Öffentlicher Teil:

Stellungnahme der Gemeinde zur Zweiten Änderung des 
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern
Die Gemeinde hat keine Anregungen und Bedenken zum 
Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen Raument-
wicklungsprogramm Vorpommern.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Grundsatzentscheidung - Bepflanzung Straße Vargatz - 
Dargezin
Die Gemeindevertretung Bandelin beschließt
a) dem Straßenbauamt Stralsund die Strecke zwischen Var-

gatz und der Gemarkungsgrenze Dargezin als Standort 
für Baumpflanzungen anzubieten.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  1
Enthaltungen:  0

Gemeinde Groß Kiesow

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 24.03.2014

Öffentlicher Teil:

Aufwandsentschädigungen Freiwillige Feuerwehr Groß 
Kiesow
Ausschluss von der Mitwirkung nach § 24 KV: Steffen Denz, 
Manuela Denz
Die Gemeindevertretung beschließt dem Gemeindewehr-
führer der Gemeinde Groß Kiesow ab dem 01.01.2014 eine 
monatliche Aufwandsentschädigung i.H.v. 100,00 EUR zu 
zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt dem Stellvertretenden 
Gemeindewehrführer der Gemeinde Groß Kiesow ab dem 

01.01.2014 eine monatliche Aufwandsentschädigung i.H.v. 
60,00 EUR zu zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt dem Ortswehrführer 
der Freiwilligen Feuerwehr Groß Kiesow ab dem 01.01.2014 
eine monatliche Aufwandsentschädigung i.H.v. 120,00 EUR 
zu zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt dem Stellvertretenden 
Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Groß Kiesow ab 
dem 01.01.2014 eine monatliche Aufwandsentschädigung 
i.H.v. 60,00 EUR zu zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt dem Ortswehrführer der 
Freiwilligen Feuerwehr Sanz ab dem 01.01.2014 eine monat-
liche Aufwandsentschädigung i.H.v. 120,00 EUR zu zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt dem Stellvertretenden 
Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Sanz ab dem 
01.01.2014 eine monatliche Aufwandsentschädigung i.H.v. 
60,00 EUR zu zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt dem Jugendwart der 
Freiwilligen Feuerwehr Groß Kiesow/Sanz ab dem 01.01.2014 
eine monatliche Aufwandsentschädigung i.H.v. 80,00 EUR 
zu zahlen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  8
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

3. Satzung zur Änderung Gebührensatzung der Gemeinde 
Groß Kiesow für die Inanspruchnahme der kommunalen 
Kindertagesstätte „Bienenhaus“ in Groß Kiesow
Die Gemeindevertretung Groß Kiesow beschließt 3. Satzung 
zur Änderung der Gebührensatzung der Gemeinde Groß 
Kiesow für die Inanspruchnahme der kommunalen Kinder-
tagesstätte „Bienenhaus“ in Groß Kiesow. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:   10
Nein-Stimmen:   0
Enthaltungen:   0

Übertragung von Befugnissen auf den Bürgermeister be-
züglich der Bauleitplanung benachbarter Gemeinden
Die Gemeindevertretung Groß Kiesow überträgt die Ent-
scheidung zur Bauleitplanung benachbarter Gemeinden 
gemäß § 2 Abs. 2 BauGB auf den Bürgermeister, der diese 
Entscheidung nach Zustimmung durch den Ausschuss für 
Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau und Verkehr trifft. Bei 
widersprüchlicher Entscheidungslage im Ausschuss für Ge-
meindeentwicklung, Umwelt, Bau und Verkehr wird die inter-
kommunale Abstimmung der Gemeindevertretung zur Ent-
scheidungsfindung vorgelegt. Der Bürgermeister informiert 
die Gemeindevertretung über getroffene Entscheidungen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:   10
Nein-Stimmen:   0
Enthaltungen:   0

Stellungnahme der Gemeinde zur Zweiten Änderung des 
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern
Die Gemeinde hat keine Anregungen und Bedenken zum 
Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen Raument-
wicklungsprogramm Vorpommern.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:   10
Nein-Stimmen:   0
Enthaltungen:   0
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3. Satzung zur Änderung der Gebühren-
satzung der Gemeinde Groß Kiesow  
für die Inanspruchnahme  
der kommunalen Kindertagesstätte  
„Bienenhaus“ in Groß Kiesow

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 Kommunalverfassung Me-
cklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), der 
§§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005, zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 
(GVOBl. M-V S. 777, 833), des § 90 des Sozialgesetzbuches 
(SGB), Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2006 (BGBl. I 
S. 3134); zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 03.05.2013 (BGBl. 
I S. 1108), des § 21 (2) des Gesetzes zur Förderung von Kin-
dern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
(Kindertagesförderungsgesetz KiföG M-V) vom 01.04.2004 
(GVBl. M-V 2004 S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.07.2013 (GVOBl. M-V S. 452) i.V.m. der Satzung des Land-
kreises Vorpommern-Greifswald zur Umsetzung des Dritten 
Gesetzes zur Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes 
(3. ÄndG KiföG M-V) vom 12.07.2010 und der Gebührensatzung 
für die Inanspruchnahme der kommunalen Kindertagesstätte 
in Groß Kiesow vom 31.01.2011, der 2. Satzung zur Änderung 
der Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der kom-
munalen Kindertagesstätte in Groß Kiesow vom 25.02.2013, 
hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Kiesow in 
ihrer Sitzung am 24.03.2014, die 3. Satzung zur Änderung der 
Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der kommunalen 
Kindertagesstätte in Groß Kiesow beschlossen:

Artikel 1 - Änderung der Gebührensatzung der Gemeinde 
Groß Kiesow für die Inanspruchnahme der kommunalen 
Kindertagesstätte „Bienenhaus“ in Groß Kiesow
Die Gebührensatzung der Gemeinde Groß Kiesow für die 
Inanspruchnahme der kommunalen Kindertagesstätte „Bie-
nenhaus“ in Groß Kiesow vom 31.01.2011, zuletzt geändert 
durch die 2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der 
Gemeinde Groß Kiesow für die Inanspruchnahme der kom-
munalen Kindertagesstätte „Bienenhaus“ in Groß Kiesow vom 
25.02.2013, wird wie folgt geändert:

Der § 2 Gebührenmaßstab wird in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 
wie folgt geändert:

(1) Die Gebühr wird monatlich je Kind
a) für eine Ganztagsbetreuung für die Betreuungsarten:
 - Krippenbetreuung (bis zu 50 Wochenstunden),
 - Kindergartenbetreuung (bis zu 50 Wochenstunden), 
 - Hortbetreuung (bis zu 6 Stunden täglich) 
b) für eine Teilzeitbetreuung für die Betreuungsarten:
 - Krippenbetreuung (bis zu 30 Wochenstunden) , 
 - Kindergartenbetreuung (bis zu 30 Wochenstunden), 
 - Hortbetreuung (bis zu 3 Stunden täglich)
c)   für eine Halbtagsbetreuung für die Betreuungsarten:
 - Krippenbetreuung (bis zu 20 Wochenstunden),
 - Kindergartenbetreuung (bis zu 20 Wochenstunden), 
werden durch öffentlich-rechtliche Gebührenbescheide erho-
ben. Die Höhe der Gebühr ergibt sich aus der jeweils gültigen 
Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarung 
zwischen dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
und der Gemeinde als Träger der Kindertagesstätte in Ver-
bindung mit der jährlichen Zuweisung des örtlichen Trägers 

der öffentlichen Jugendhilfe für die allgemeinen Kosten der 
Kindertagesförderung auf der Grundlage der Landeszuweisung 
entsprechend §§ 17-21 KiföG Mecklenburg-Vorpommern. Die 
jeweils gültigen Gebühren werden öffentlich bekannt gegeben 
und in der Kindertagesstätte ausgehängt.
(2) Werden die Kinder im ersten Betreuungsmonat laut Be-
treuungsvereinbarung erst nach dem 1. des Monats in der 
Kindertagesstätte betreut, sind für jeden Werktag 1/30 des 
zu zahlenden Gebührensatzes zu entrichten.
(3) Für die monatliche Betreuung von Hortkindern in den 
Ferien (mehr als 6 Stunden täglich) werden über die Ganz-
tagsbetreuung (bis zu 6 Stunden täglich) hinaus, zusätzlich 
zur Gebühr für eine Hortganztagsbetreuung die Gebühr für 
eine Hortteilzeitbetreuung erhoben. 
Werden Hortkinder mit einem Teilzeitplatz (bis zu 3 Stunden 
täglich) in den Ferien bis zu 6 Stunden am Tag betreut, wird 
für diesen Betreuungsmonat statt der Gebühr für einen Teil-
zeitplatz die Gebühr eines Ganztagsplatzes erhoben.
Werden Hortkinder mit einem Teilzeitplatz (bis zu 3 Stunden 
täglich) in den Ferien mehr als 6 Stunden am Tag monatlich 
betreut, wird für diesen Betreuungsmonat zusätzlich zur Ge-
bühr für einen Teilzeitplatz die Gebühr eines Ganztagsplatzes 
erhoben.
 Werden die erweiterten Hortbetreuungen in den Ferien oder 
an schulfreien Tagen nur tageweise in Anspruch genommen, 
wird zuzüglich zu den Kosten für die Hortbetreuung (laut 
Gebührenbescheid) für jeden Betreuungstag 1/30 des maß-
gebenden monatlichen Gebührensatzes erhoben. 
(4) Für Kinder, die nur kurzzeitig in der Kindertagesstätte 
Groß Kiesow betreut werden (Besucherkinder), wird je Tag 
ein 1/30 des jeweils geltenden Gebührensatzes erhoben. Der 
Gebührensatz richtet sich nach der Betreuungsart (Krippe, 
Kindergarten oder Hort) und dem Betreuungsumfang (Halb-
tagsbetreuung, Teilzeitbetreuung, Ganztagsbetreuung oder 
Ferienbetreuung).

Artikel 2 - In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft.

Groß Kiesow, den 24.03.2014

	

Bürgermeister

Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei der Landrätin des Landkreises Vorpommern-
Greifswald als Untere Rechtsaufsichtsbehörde am 25.03.2014
Bekannt gemacht am 25.03.2014 auf der Homepage www.amt-
zuessow.de unter Bekanntmachungen
Veröffentlichung einer Textfassung am 09.04.2014 im Züssower 
Amtsblatt Nr. 04/2014
Bekanntmachungsvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße 
entsprechend § 5 Abs. 5 KV M-V nur innerhalb eines Jahres gel-
tend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die Verletzung von 
Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Groß Kiesow, den 24.03.2014

Bürgermeister
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Gemeinde Groß Kiesow, 25.03.2014
über Amt Züssow
Dorfstraße 6
17495 Züssow

Die Finanzierung der Platzkosten für die Kindertagesstätte „Bienenhaus“ in Groß Kiesow, setzt sich gemäß der Leistungs-, 
Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarung zwischen dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und der Gemeinde 
Groß Kiesow als Träger der Kindertagesstätte, ab 01.01.2014 wie folgt zusammen:

Gemeinde Groß Polzin

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 26.02.2014

Öffentlicher Teil:

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 
der Gemeinde Groß Polzin 2014
Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Ge-
meindevertretung Groß Polzin vom 26.02.2014 und mit Ge-
nehmigung der Landrätin des Landkreises Vorpommern-
Greifswald als Untere Rechtsaufsichtsbehörde vom folgende 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird
1. im Ergebnishaushalt
 a) der Gesamtbetrag der
  ordentlichen Erträge auf 463.700 EUR
  der Gesamtbetrag der
  ordentlichen Aufwendungen auf 557.700 EUR
  der Saldo der ordentlichen
  Erträge und Aufwendungen auf -94.000 EUR
 b) der Gesamtbetrag der
  außerordentlichen Erträge auf  0 EUR
  der Gesamtbetrag der
  außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
  der Saldo der außerordentlichen
  Erträge und Aufwendungen auf 0 EUR
 c) das Jahresergebnis vor
  Veränderung der Rücklagen auf -94.000 EUR
  die Einstellung in Rücklagen auf 0 EUR
  die Entnahmen aus Rücklagen auf 0 EUR
  das Jahresergebnis nach
  Veränderung der Rücklagen auf -94.000 EUR

2. im Finanzhaushalt
 a) die ordentlichen Einzahlungen auf 447.200 EUR
  die ordentlichen Auszahlungen auf 448.800 EUR
  der Saldo der ordentlichen
  Ein- und Auszahlungen auf -1.600 EUR

 b) die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 EUR
  die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 EUR
  der Saldo der außerordentlichen
  Ein- und Auszahlungen auf  0 EUR
 c) die Einzahlungen aus
  Investitionstätigkeit auf 17.400 EUR
  die Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit auf 83.900 EUR
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen
  aus Investitionstätigkeit auf -66.500 EUR
 d) die Einzahlungen aus
  Finanzierungstätigkeit auf 107.300 EUR
  die Auszahlungen aus
  Finanzierungstätigkeit auf 39.200 EUR
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen
  aus Finanzierungstätigkeit auf 68.100 EUR
festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen
Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne 
Umschuldungen wird festgesetzt auf 80.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 
festgesetzt auf 0 EUR

 § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungs-
fähigkeit wird festgesetzt auf 44.100 EUR

§ 5 Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:
1.  Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grund-

steuer A) auf 300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
2.  Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6 Amtsumlage
Nicht belegt
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§ 7 Stellen gemäß Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen 
beträgt 0,25 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvor-
vorjahres betrug 1.296.534,84 EUR

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 
Haushaltsvorjahres
beträgt geschätzt  1.069.534 EUR

Und zum 31.12. des Haushaltsjahres
geschätzt  956.034 EUR

Da die Bilanz der Gemeinde Groß Polzin noch nicht geprüft 
ist können die Angaben nur geschätzt werden.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  5
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen:  0

Stellungnahme der Gemeinde Groß Polzin zum Entwurf der 
Aufhebungsverordnung über flächenhafte Naturdenkmäler
Die Gemeinde Groß Polzin hat keine Anregungen und Hin-
weise zur Aufhebung von den in der Anlage genannten flä-
chenhaften Naturdenkmälern.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 5
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Festlegung des Stichwahltages für die Wahl der ehrenamt-
lichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürger-
meisters der Gemeinde
Die Gemeindevertretung beschließt den 15.06.2014 als Ter-
min für eine eventuelle Stichwahl für die Bürgermeisterwahl 
in der Gemeinde.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  5
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Aufwandsentschädigungen Freiwillige Feuerwehr Groß 
Polzin
Die Gemeindevertretung beschließt dem Gemeindewehr-
führer der Freiwilligen Feuerwehr Groß Polzin ab dem 
01.01.2014 eine monatliche Aufwandsentschädigung i.H.v. 
120,00 EUR zu zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt dem Stellvertretenden 
Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Groß Polzin 
ab dem 01.01.2014 eine monatliche Aufwandsentschädigung 
i.H.v. 50,00 EUR zu zahlen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  5
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Stellungnahme der Gemeinde zur Bauleitplanung der Stadt 
Gützkow
Die Gemeinde Groß Polzin hat keine Anregungen und Hin-
weise zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 11 „Wohnbe-
bauung Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.“ der Stadt Gützkow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  5
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Stellungnahme der Gemeinde zur Zweiten Änderung des 
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern
Die Gemeinde hat keine Anregungen und Bedenken zum 
Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen Raument-
wicklungsprogramm Vorpommern.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  5
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil

Bauantrag

Gemeinde Karlsburg

3. Satzung zur Änderung der  
Hauptsatzung der Gemeinde Karlsburg

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13.07.2011 
(GVOBl. M-V S. 777) und der Verordnung über die Entschä-
digung der in den Gemeinden, Landkreisen, Ämtern und 
Zweckverbänden ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungs-
verordnung) vom 27. August 2013 (GVOBl. M-V 2013, S. 512) 
wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 
10.03.2014 die folgende 3. Satzung zur Änderung der Haupt-
satzung der Gemeinde Karlsburg erlassen:

Artikel 1
Inkrafttreten
Die mit der 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung be-
stimmte Änderung des § 4 Absatz 2 der Hauptsatzung (Zu-
sammensetzung des Ausschusses für Soziales, Kultur und 
Sport) tritt am 26.05.2014 in Kraft.
Die 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung tritt zum 
01.01.2014 in Kraft. 

Karlsburg, den 14.03.2014

Bürgermeister

Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei der Landrätin des Landkreises Vorpommern-
Greifswald als Untere Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend 
§ 5 KV M-V am 17.03.2014
Bekannt gemacht am 19.03.2014 auf der Homepage www.
amt-zuessow.de unter Bekanntmachungen
Veröffentlichung einer Textfassung am 09.04.2014 im Züsso-
wer Amtsblatt Nr. 04/ 2014
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Bekanntmachungsvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße 
entsprechend § 5 Abs. 5 KV M-V nur innerhalb eines Jahres 
geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die Verlet-
zung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungs-
vorschriften.

Karlsburg, den 14.03.2014

Bürgermeister

Gemeinde Klein Bünzow

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 10.03.2014

Öffentlicher Teil:

Festlegung des Stichwahltages für die Wahl der ehrenamt-
lichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürger-
meisters der Gemeinde
Die Gemeindevertretung beschließt den 15.06.2014 als Ter-
min für eine eventuelle Stichwahl für die Bürgermeisterwahl 
in der Gemeinde.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Aufwandsentschädigungen Freiwillige Feuerwehr Klein 
Bünzow
Die Gemeindevertretung beschließt dem Gemeindewehr-
führer der Freiwilligen Feuerwehr Klein Bünzow ab dem 
01.01.2014 eine monatliche Aufwandsentschädigung i.H.v. 
120,00 EUR zu zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt dem Stellvertretenden 
Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Klein Bün-
zow ab dem 01.01.2014 eine monatliche Aufwandsentschä-
digung i.H.v. 60,00 EUR zu zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt dem Jugendwart der 
Freiwilligen Feuerwehr Klein Bünzow ab dem 01.01.2014 
eine monatliche Aufwandsentschädigung i.H.v. 60,00 EUR 
zu zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt dem Schriftführer der 
Freiwilligen Feuerwehr Klein Bünzow ab dem 01.01.2014 
eine monatliche Aufwandsentschädigung i.H.v. 60,00 EUR 
zu zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt dem stellv. Jugendwart 
der Freiwilligen Feuerwehr Klein Bünzow ab dem 01.01.2014 
eine monatliche Aufwandsentschädigung i.H.v. 40,00 EUR 
zu zahlen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Stellungnahme der Gemeinde zur Zweiten Änderung des 
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern
Die Gemeinde hat keine Anregungen und Bedenken zum 
Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen Raument-
wicklungsprogramm Vorpommern.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Austritt aus dem Förderverein Ziethen e. V.
Die Gemeinde Klein Bünzow beschließt mit Wirkung vom 
01.05.2014 den Austritt aus dem 
Förderverein Ziethen e.V.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil

Grundsatzentscheidung über Grundstücksverkauf, unbe-
bautes Grundstück - Graben

Gemeinde Lühmannsdorf 

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 13.03.2014

Öffentlicher Teil:

Festlegung des Stichwahltages für die Wahl der ehrenamt-
lichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürger-
meisters der Gemeinde
Die Gemeindevertretung beschließt den 15.06.2014 als Ter-
min für eine eventuelle Stichwahl für die Bürgermeisterwahl 
in der Gemeinde.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  8
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Aufwandsentschädigungen Freiwillige Feuerwehr Lüh-
mannsdorf
Die Gemeindevertretung beschließt dem Gemeindewehr-
führer der Freiwilligen Feuerwehr Lühmannsdorf ab dem 
01.01.2014 eine monatliche Aufwandsentschädigung i.H.v. 
170,00 EURzu zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt dem Stellvertretenden 
Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Lühmanns-
dorf ab dem 01.01.2014 eine monatliche Aufwandsentschä-
digung i.H.v. 85.00 EUR zu zahlen.
Zusatz: Die Aufwandsentschädigung für den Stellvertre-
tenden Gemeindewehrführer der FFw
Lühmannsdorf wird erst nach der Neuwahl des Stellvertre-
tenden Gemeindeführers gewährt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  1
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Stellungnahme der Gemeinde zur zweiten Änderung des 
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern
Die Gemeinde hat keine Anregungen und Bedenken zum 
Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen Raument-
wicklungsprogramm Vorpommern.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  5
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  3

Nichtöffentlicher Teil

Bauantrag
Bauvoranfrage
Verlängerung des bestehenden Stromliefervertrages

Gemeinde Rubkow

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 05.03.2014

Öffentlicher Teil:

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Rubkow
Die Gemeindevertretung Rubkow beschließt die 2. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Rubkow 
entsprechend der Anlage mit einer funktionsbezogenen 
Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister in Höhe 
von 700,00 EUR/monatlich, für den 1. Stellvertreter des 
Bürgermeisters in Höhe von 140,00 EUR/monatlich, für den  
2. Stellvertreter des Bürgermeisters in Höhe von 70,00 EUR/
monatlich und mit einer sitzungsbezogenen Aufwandsent-
schädigung für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder 
in Höhe von 40,00 EUR/monatlich. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  1
Enthaltungen:  2

Stellungnahme der Gemeinde Rubkow zum Entwurf der 
Aufhebungsverordnung über flächenhafte Naturdenkmäler
 Die Gemeinde Rubkow hat keine Anregungen und Hinweise 
zur Aufhebung von den in der Anlage genannten flächen-
haften Naturdenkmälern.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  8
Nein-Stimmen:  1
Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Ausgabe bei der Kostenstelle/Sachbuch 
54500.000/5233.8000 (Straßenreinigung/Wintedienst)
Die Gemeindevertretung Rubkow beschließt die überplan-
mäßige Ausgabe in Höhe von 4.500,00 EUR bei der Kosten-
stelle/Sachkonto 54500.000/5233.8000 (Straßenreinigung/
Winterdienst)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Festlegung des Stichwahltages für die Wahl der ehrenamt-
lichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürger-
meisters der Gemeinde
Die Gemeindevertretung beschließt den 15.06.2014 als Ter-
min für eine eventuelle Stichwahl für die Bürgermeisterwahl 
in der Gemeinde.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Aufwandsentschädigungen Freiwillige Feuerwehr Rubkow
Ausschluss von der Mitwirkung nach § 24 KV: (Name, Vor-
name)
Klaus Chalas
Die Gemeindevertretung beschließt, dem Gemeindewehr-
führer der Freiwilligen Feuerwehr Rubkow ab dem 01.01.2014 
eine monatliche Aufwandsentschädigung i. H. v. 170,00 EUR 
zu zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt, dem Stellvertretenden 
Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Rubkow ab 
dem 01.01.2014 eine monatliche Aufwandsentschädigung i. 
H. v. 85,00 EUR zu zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt, dem Löschgruppen-
führer Rubkow der Freiwilligen Feuerwehr Rubkow ab dem 
01.01.2014 eine monatliche Aufwandsentschädigung i. H. v. 
50,00 EUR zu zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt, dem Löschgruppen-
führer Daugzin der Freiwilligen Feuerwehr Rubkow ab dem 
01.01.2014 eine monatliche Aufwandsentschädigung i. H. v. 
50,00 EUR zu zahlen.
Die Gemeindevertretung beschließt, dem Löschgruppen-
führer Wahlendow der Freiwilligen Feuerwehr Rubkow ab 
dem 01.01.2014 eine monatliche Aufwandsentschädigung i. 
H. v. 50,00 EUR zu zahlen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  8
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Austritt aus dem Förderverein Ziethen e. V.
Die Gemeinde Rubkow beschließt mit Wirkung vom 
01.05.2014 den Austritt aus dem Förderverein Ziethen e. V. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Stellungnahme der Gemeinde zur zweiten Änderung des 
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern
Die Gemeinde hat keine Anregungen und Bedenken zum 
Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen Raument-
wicklungsprogramm Vorpommern.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Vereinbarung mit der Gemeinde Ziethen zur Erstellung 
eines Baumkatasters
Die Gemeindevertretung Rubkow beschließt, mit der Ge-
meinde Ziethen eine Vereinbarung über die Vorbereitung 
und Erstellung eines Baumkatasters, verbunden mit einer 
gleichzeitigen Baumkontrolle, abzuschließen. 
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Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil

Grundsatzentscheidung zum Grundstücksverkauf - be-
bautes Grundstück in der Ortslage Krenzow

Auftragsvergabe - Sanierung der E-Anlage im Gutshaus 
Daugzin

Gemeinde Wrangelsburg

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 13.03.2014

Öffentlicher Teil:

Festlegung des Stichwahltages für die Wahl der ehrenamt-
lichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürger-
meisters der Gemeinde
Die Gemeindevertretung beschließt den 15.06.2014 als Ter-
min für eine eventuelle Stichwahl für die Bürgermeisterwahl 
in der Gemeinde.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  5
Nein-Stimmen:  /
Enthaltungen:  /

Außerplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle/Sachkonto 
11401.930 08270000 - Warmwasserboiler f. Bürocontainer
Die Gemeindevertretung beschließt den Kauf eines Warm-
wasserboilers für den Bürocontainer in Wrangelsburg zum 
Preis von 95,99 EUR.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  5
Nein-Stimmen:  /
Enthaltungen:  /

Nichtöffentlicher Teil

Personalangelegenheit

Gemeinde Ziethen

2. Satzung zur Änderung der  
Hauptsatzung der Gemeinde Ziethen 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13.07.2011 
(GVOBl. M-V S. 777) und der Verordnung über die Entschä-
digung der in den Gemeinden, Landkreisen, Ämtern und 
Zweckverbänden ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungs-
verordnung) vom 27. August 2013 (GVOBl. M-V 2013, S. 512) 
wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 
24.02.2014 die folgende 2. Satzung zur Änderung der Haupt-
satzung der Gemeinde Ziethen erlassen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung
Die Hauptsatzung der Gemeinde Ziethen vom 30.07.2012, 
zuletzt geändert durch die 1. Satzung zur Änderung der 

Hauptsatzung der Gemeinde Ziethen vom 24.05.2013 wird 
wie folgt geändert:
In § 6 Entschädigungen erhalten die Absätze 1 und 3 fol-
genden Wortlaut:

§ 6 
Entschädigungen
(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten für die 
Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung und der 
Ausschüsse, in die sie gewählt wurden, eine sitzungsbezo-
gene Aufwandsentschädigung in Höhe von 40,00 EUR. 
(3) Der Bürgermeister erhält eine funktionsbezogene Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 420,00 EUR monatlich.

Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 01.03.2014 in Kraft.

Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei der Landrätin des Landkreises Vorpommern-
Greifswald als Untere Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend 
§ 5 KV M-V am 27.03.2014.
Bekannt gemacht am 27.03.2014 auf der Homepage www.
amt-zuessow.de unter Bekanntmachungen.
Veröffentlichung einer Textfassung am 09.04.2014 im Züsso-
wer Amtsblatt Nr. 04/ 2014.

Bekanntmachungsvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße 
entsprechend § 5 Abs. 5 KV M-V nur innerhalb eines Jahres 
geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die Verlet-
zung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungs-
vorschriften.

Ziethen, den 18.03.2014

Gemeinde Züssow

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 13.02.2014

Öffentlicher Teil:

Festlegung des Stichwahltages für die Wahl der ehrenamt-
lichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürger-
meisters der Gemeinde
Die Gemeindevertretung beschließt den 15.06.2014 als Ter-
min für eine eventuelle Stichwahl für die Bürgermeisterwahl 
in der Gemeinde.
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Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  11
Nein-Stimmen:    0
Enthaltungen:    0

Stellungnahme der Gemeinde zur Bauleitplanung der Stadt 
Gützkow
Die Gemeinde Züssow hat keine Anregungen und Hinweise 
zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 11 „Wohnbebauung 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.“ der Stadt Gützkow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  11
Nein-Stimmen:    0
Enthaltungen:    0

Übertragung von Befugnissen auf den Bürgermeister be-
züglich der Bauleitplanung benachbarter Gemeinden
Die Gemeindevertretung Züssow überträgt die Entscheidung 
zur Bauleitplanung benachbarter Gemeinden gemäß § 2 Abs. 
2 BauGB auf den Bürgermeister, der diese Entscheidung nach 

Zustimmung durch den Ausschuss für Gemeindeentwicklung, 
Umwelt, Bau und Verkehr trifft.
Bei nicht einstimmiger Entscheidung im Ausschuss für Ge-
meindeentwicklung, Umwelt, Bau und Verkehr wird die Ab-
stimmung der Gemeindevertretung zur Entscheidungsfin-
dung vorgelegt.
Der Bürgermeister informiert die Gemeindevertretung über 
getroffene Entscheidungen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  2

Nichtöffentlicher Teil

- Antrag auf Übernahme der Stromkosten 2014
- Antrag auf Mieterlass 2014
- Auftragsvergabe - Abriss Anbau Poststr. 4 - 6 - in 17495 

Züssow

Gemeinde Bandelin

OT Bandelin
01.05. zum 60. Geburtstag Frau Sager, Jutta
26.05. zum 60. Geburtstag Frau Wolfgramm, Margret

OT Kuntzow
07.05. zum 71. Geburtstag Frau Krause, Renate

OT Vargatz
08.05. zum 80. Geburtstag Herrn Hase, Ulrich
28.05. zum 60. Geburtstag Herrn Kempin, Horst

Gemeinde Gribow 

OT Gribow
03.05. zum 71. Geburtstag Herrn Machnik, Stefan
12.05. zum 60. Geburtstag Herrn Welzel, Jürgen

Gemeinde Groß Kiesow

OT Groß Kiesow
20.05. zum 71. Geburtstag Herrn Van Deest, Rudolf
29.05. zum 87. Geburtstag Frau Labahn, Ursula

OT Dambeck
02.05. zum 73. Geburtstag Frau Petznick, Rosemarie

OT Klein Kiesow
21.05. zum 76. Geburtstag Frau Chojnowski, Dora
25.05. zum 74. Geburtstag Frau Pannowitsch, Ingrid
29.05. zum 75. Geburtstag Herrn Schmidt, Manfred

OT Sanz
01.05. zum 82. Geburtstag Herrn Krüger, Ulrich
03.05. zum 77. Geburtstag Frau Westen, Rosemarie
16.05. zum 72. Geburtstag Frau Herrnendorf, Else
21.05. zum 76. Geburtstag Herrn Wegner, Heinz
27.05. zum 78. Geburtstag Herrn Schmidt, Gerhard

OT Schlagtow
19.05. zum 94. Geburtstag Herrn Segert, Willi

Gemeinde Groß Polzin

OT Groß Polzin
18.05. zum 71. Geburtstag Frau Nehring, Erika
27.05. zum 72. Geburtstag Frau Suckow, Doris

OT Klein Polzin
14.05. zum 86. Geburtstag Frau Hornburg, Marie

OT Pätschow
28.05. zum 79. Geburtstag Frau Hecker, Siegrid

OT Quilow
06.05. zum 79. Geburtstag Frau Motz, Siegtraut
15.05. zum 84. Geburtstag Frau Peth, Brunhilde

OT Vitense
02.05. zum 82. Geburtstag Frau Dreier, Gisela
11.05. zum 75. Geburtstag Frau Rutert, Gisela

Stadt Gützkow

OT Gützkow
01.05. zum 73. Geburtstag Herrn Lüthke, Günter
01.05. zum 88. Geburtstag Herrn Metrophan, Heinz
02.05. zum 60. Geburtstag Herrn Horn, Hans-Joachim
04.05. zum 72. Geburtstag Herrn Kumm, Dieter
05.05. zum 84. Geburtstag Frau Sonnenberg, Luise
07.05. zum 60. Geburtstag Herrn Dumjahn, Rüdiger
07.05. zum 71. Geburtstag Herrn Marten, Ulrich
07.05. zum 65. Geburtstag Herrn Peters, Hartmut
08.05. zum 79. Geburtstag Frau Graupner, Susi
08.05. zum 79. Geburtstag Herrn Schüler, Rudolf
08.05. zum 86. Geburtstag Frau Stolc, Daniela
09.05. zum 81. Geburtstag rau Jaede, Charlotte
09.05. zum 92. Geburtstag Herrn Wiedemann, Werner
10.05. zum 99. Geburtstag Frau Schneider, Frieda
11.05. zum 76. Geburtstag Herrn Brötzmann, Klaus
12.05. zum 65. Geburtstag Frau Buth, Helga
13.05. zum 65. Geburtstag Frau 
  Wohlgemuth, Heidelore
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Verreisen wie die Großen!

Die Jüngsten der „Kita Bummi“ in Züssow machten eine Reise 
und das war sooo aufregend.
Schon als bekannt wurde, dass wir am Donnerstag, dem 13.03. 
verreisen, war die Aufregung groß. Kaum einer wollte noch 
so lange warten. Am liebsten gleich los!
Pünktlich um 8 Uhr waren wir Knirpse versammelt und die 
Reise konnte bei schönstem Frühlingswetter starten.
Den ersten Spaziergang zum Bahnhof hinter uns, machten 
wir es uns in der UBB gemütlich. Kaum rollte der Zug los, 
da kamen schon die dicken Brotpakete auf den Tisch und 
es wurde ausgiebig gefuttert. Denn schließlich macht das 
Reisen hungrig.

Mit großen Augen wurde die Schaffnerin betrachtet, aber 
alles in Ordnung kein blinder Passagier an Bord. Und 1, 2, 
schwubs schon waren wir in Wolgast angekommen.
Ein gemütlicher Spaziergang zum Hafen. Ja und da war es erst 
mal spannend. Nicht nur riesige Boote waren zu bestaunen, 
nein, sogar Angler waren am Ufer und versuchten ihr Glück. 
Und stellt Euch mal vor, einer fing sogar einen 3 Meter langen 
Hai oder so was.

Ein kleines Stück weiter kam uns eine Entenfamilie entgegen 
geschwommen. Schnell ein paar Essensreste rausgekramt 
und schon begann die Raubtierfütterung.
Unsere kleinen Füße fingen vom vielen laufen schon an zu 
qualmen und dann sahen wir den riesigen Strandkorb. Da 
hatten alle „Mann“ Platz und fanden endlich Zeit die müden 
Knochen auszuruhen.
Nach einer schönen Pause ging es wieder zum Bahnhof und 
ab mit dem Zug nach Züssow.
Ihr könnt Euch ja gar nicht vorstellen wir schwer unsere Augen 
im Zug wurden. Aber bloß nicht schlapp machen. 
Wieder im Kindergarten angekommen, wurde erst mal aus-
giebig Mittag gegessen und dann ging es endlich ab ins 
Bettchen.

Wir hatten sehr viel Spaß und haben in der kurzen Zeit so 
viel erlebt und haben gleich beschlossen so eine Fahrt zu 
wiederholen und vielleicht nehmen wir dann sogar unsere 
Erzieherinnen mit ;-).

Bis dahin! Liebe Grüße von den Zwergen der „Kita Bummi“ 
der Volkssolidarität in Züssow, 

Melanie Prozek/Marit Zahn
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Osterfeuer in Klein Bünzow

Am Sonnabend, dem 19. April 2014 wird 
um 18:00 Uhr auf dem Festplatz in Klein 
Bünzow (Dorf) ein Osterfeuer angezündet. 
Von den Jagdpächtern wird ein Schwein 
am Spieß gesponsert.

Einladung

Die Schützen-Compagnie Gützkow von 1858 e.V. 
lädt ein zum 

„Tag der offenen Tür“

auf dem Schießplatz in Gützkow am 19. April von 10 - 13 Uhr.
Jeder Gast kann mit vereinseigenen Luftdruckwaffen, KK-
Gewehren, Groß- und Kleinkaliber-Pistolen sowie Vorder-
ladern schießen.
Anschließend besteht die Möglichkeit, auf dem Vereinsplatz 
am Osterfeuer mit Schwein am Spieß teilzunehmen.

Der Vorstand

Die Ortsgruppe  
der Volkssolidarität Karlsburg  
lädt zu folgenden Veranstaltungen ein 

Samstag, 03. Mai (Terminänderung!)
Das Fritz-Reuter-Ensemble präsentiert sein neues Sommer-
programm im Volkshaus Anklam. Beginn: 15 Uhr, Eintritt und 
Kaffeegedeck: 8 Euro + Kosten für die Busfahrt
Anmeldung und Bezahlung bis 23.04. im Seniorenclub oder 
bei Frau Barnscheidt (Tel. 6239)
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen!
Mittwoch, 07. Mai 
HAKA-Veranstaltung - Vorführung und Verkauf von umwelt-
freundlichen Reinigungsmitteln und Kosmetika 
Beginn: 14:30 Uhr im Seniorenclubraum
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Dienstag, 13. Mai
Chortreffen der Volkssolidarität mit Folkloregesang
in der Ulli-Wegner-Halle in Usedom
Programm von 10 - 16 Uhr
Preis: 18 Euro (Busfahrt, Erbseneintopf, Kaffeegedeck)
Anmeldung und Bezahlung bis 04.05. im Seniorenclub oder 
bei Frau Barnscheidt (Tel. 6239)

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

nach einer wirklich schönen Wiedereröffnungsfeier unseres 
Vereinsgebäudes nun gleich die nächsten Veranstaltungen 
in unserem Terminplan.
Am 19.04.2014 werden wir bei unserem Vereinsgebäude ein 
kleines Osterfeuer entfachen.
Ab 15:00 Uhr sind wir vor Ort und werden ein paar Spiele 
mit den Kindern durchführen und etwas schönes mit ihnen 
basteln.
Ebenso haben wir Kaffee und Kuchen für sie und später 
werden wir auch Fleisch und Wurst grillen. Es gibt leckere 
Getränke und falls es die Stimmung erlaubt, können wir 
noch zu ein paar heißen Rhythmen die Hüften schwingen.
Am 03.05.2014 wird zum „Kaffeekränzchen“ geladen! (Eintritt 
1,- EUR)
Unsere Frauen bieten selbst gebackenen Kuchen an uns 
bereiten ein paar Spiele vor.
Außerdem wird ein Gitarrenspieler von „GREIFMUSIC“ zum 
Mitsingen einladen.
Die Veranstaltung ist von 14:00 - 19:00 Uhr geplant und ein-
geladen sind alle Junggebliebenen ab 60 Jahre.
Die 3. Veranstaltung ist am 25.05.2014. Zusammen mit den 
Musikern von „GREIFMUSIC“ veranstalten wir von 10:00 - 
17:00 Uhr einen Schnuppertag für interessierte Musikschüler.
„GREIFMUSIC“ wird in der Zukunft in unserem Vereinshaus 
Musikschulunterricht anbieten (Gitarre, Klavier, Schlagzeug). 
Interessenten können an diesem Tag testen, welches In-
strument zu ihnen passt und ab Juni wird dann der Musik-
unterricht an 1 - 2 Tagen die Woche nachmittags erfolgen. 
Genauere Informationen unter 0177 6854138.
Kulinarisch werden wir die Veranstaltung begleiten und mu-
sikalisch werden die Musiklehrer an diesem Tag ihr Können 
beweisen.

Wir freuen uns auf Euren/Ihren Besuch!

Bis dahin liebe Grüße aus Züssow

Eure Dörpslüüd

Veranstaltungen 2014

März 12.03., Frauentagsfeier
Seniorenclub, 14.00 Feuerwehr

April 12.04., Konzert in der Pampa
 Mit Terminate, Eradication... Pampa e. V. 

Pampahaus Liebenthal
19.04.,  Osterfeuer, Schützencompagnie
 15.00 Schießplatz
20.04., Osterfeuer Kanuverein
 17.00 Kanugelände
Mai 01.05.,  Anpaddeln mit Lagerfeuer und Grillwurst
 Kanuverein
 09.30 Kanugelände
07.05.,  Frühjahr - Sommer Modenschau
 Seniorenclub 14.00 Feuerwehr
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halb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstan-
dungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte der hier 
veröffentlichten Fotos, Bilder, Grafiken, Texte und auch Gestaltung liegen beim Verlag. Ver-
vielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers.

Verantwortlich:
Amtlicher Teil: Der Amtvorsteher
Außeramtlicher Teil: Mike Groß (V. i. S. d. P.)
Anzeigenteil:  Jan Gohlke

Erscheinungsweise: monatlich, wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte
 im Amtsbereich verteilt
Auflage: 6.055 Exemplare
Bezug:  Amt Züssow, Dorfstr. 6
   Tel. 03 83 55/643-0, Fax 03 83 55/64 399

VERLAG + DRUCK

Impressum
Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Züssow mit der amtsangehörenden Stadt Gützkow und den Gemeinden Bandelin, Gribow, Groß Kiesow, Groß Polzin, Karlsburg, Klein 
Bünzow, Kölzin, Lühmannsdorf, Murchin, Rubkow, Schmatzin, Wrangelsburg, Ziethen und Züssow. 
Verlag + Satz:  Verlag + Druck LINUS WITTICH KG
 Röbeler Straße 9, 17209 Sietow
Druck:  Druckhaus  WITTICH
 An den Steinenden 10, 04916 Herzberg/Elster
 Tel. 03535/489-0
Telefon und Fax:
Anzeigenannahme: Tel.: 039931/57 90, Fax: 039931/5 79-30
Redaktion: Tel.: 039931/57 9-16, Fax: 039931/57 9-45
Internet und E-Mail: www.wittich.de, E-Mail: info@wittich-sietow.de

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder,  der auch verantwortlich ist. Für 
Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. 
gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur 
Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Scha-
densersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Das amtliche Mitteilungsblatt kann gegen Porto- und Versandkosten 
in der Pressestelle der Verwaltung auf Antrag abonniert werden. Einzelne Exemplare sind im Verlag erhältlich (bis 
zu 4 Wochen nach Erscheinen). Vom Kunden vorgebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4C-
Farben gemischt. Heimat- und Bürgerzeitungen

LINUS WITTICH KG



Nr. 04/2014 – 33 – Züssow



Züssow	 –	34	–	 Nr.	04/2014



Nr. 04/2014 – 35 – Züssow

Nachrichten der Kirchgemeinden  
Groß Bünzow - Schlatkow - Ziethen

Ostereier? - Auweia!

Jedes Mal werde ich überholt vom Kommerz. Ich schaue 
nach, wann genau dieses Jahr Ostern kommt, auf welchem 
Kalendertag Aschermittwoch die Passionszeit einleitet. Um 
ein paar wichtige Vorplanungen zu tätigen.
Da liegen sie schon längst. Die Vorboten einer anderen, 
scheinbar vorhandenen „Parallelwelt“: Regalreihen voll! 
Schokoladeneier, Schokohasen, Osternester - in allen Far-
ben, Formen, Größen, Qualitäten und Preisklassen! Wobei 
die Formen ein wenig eingeschränkt bleiben in ihrer Vielfalt. 
Aber was beim Ei naturgemäß nicht variiert werden kann - zu-
mindest momentan gilt noch allerorts: ein Ei ist ein Ei - schafft 
man an Vielfalt bei den Osterhasen und Frühlingsküken mit 
links. Und es gibt von allem wirklich viieell.
Ist das nicht irre? Gefühlt mitten im Januar, wenn die meisten 
von uns noch auf Schnee warten, da rücken sie in unser Blick-
feld. Erst noch mehr so im Augenwinkel nehme ich sie wahr, 
versuche dran vorbei zu schauen zu den Lebensmitteln, die 
ich suche und kaufen will. Fahre zügig meinen Einkaufswagen 
entlang der Osterdinge, die mich zu dieser Unzeit überhaupt 
noch nicht interessieren, zur Milch und zur Butter. Aber es ist 
schwer, eine ganze Regalwand bewußt zu übersehen. Nein, 
das hat mit dem beliebten Ostereiersuchen nichts zu tun. 
Denn es ist kein bißchen schwer sie zu finden. Diese gold-
glitzernden oder kunterbunten Schoko-Elipsen. Ich komm 
nur kaum dran vorbei, so viele sind es.

Ostereier 2014

‚Wer futtert denn diesen ganzen Schokoberg?’, frage ich mich 
da. Gibt es wirklich Menschen, die bereits jetzt regelmäßig 
Schokoladenostereier in größeren Mengen verköstigen? 
Denn das alles kann niemand an zwei Ostertagen aufessen. 
Wenn in jedem Supermarkt, Discounter und Lebensmit-
telgeschäft solch eine Masse an Oster-Schnabulierereien 
aufgebaut ist, dann braucht es mehr als 80 Millionen Esser, 
um diese Massen in nur zwei Tagen zu vertilgen - pardon, 
zu genießen.
Wenn ich mich dann entschließe, hier auch „zuzuschlagen“. 
So etwa anderthalb Wochen vor Ostern, quasi jetzt. Dann ist 
das Beste: es gibt tatsächlich nur noch Reste. „Na, da kom-
men Sie zu spät.“, rezitiert eine Verkäuferin achselzuckend 

ihren möglicherweise auswendig gelernten Text. „Zu spät?“ 
frage ich. „Aber in neun Tagen ist doch erst Karfreitag. Jesus 
ist doch noch gar nicht gestorben, da können die Ostereier 
doch noch nicht ausverkauft sein. Die sollen doch gleichsam 
aus Freude über seine Auferstehung kredenzt werden!“ ‚Mag 
alles richtig sein, junger Mann. Aber die Besten sind schon 
in den Nesten äh Nestern… das weiß doch heute jeder!“

Tja, ich bin halt noch von gestern.

Ein wunderbares Osterfest wünscht Ihnen und Euch 
Ihr/Euer Land-Pastor Andreas Pense-Himstedt

Gottesdienste und Passionsandachten

Wann Name  Kirche Zeit Besonderheit
10.04. Passions-
 andacht Ziethen 18:00 Pfarrhaus
13.04. Palmsonntag Ziethen 10:00
13.04. dito Quilow 11:15
17.04. Grün-
 donnerstag Ziethen 18:00 Feierabend-

mahl
18.04. Karfreitag Quilow 10:00 mit Abend-

mahl
18.04. Karfreitag Schlatkow 14:00 mit Abend-

mahl
20.04. Ostersonntag Ziethen 10:00 mit Chor u. 
    Osterfrühstück
20.04. Ostersonntag Groß Bünzow 14:00 

mit Singkreis 
u. Bläsern u. 
Taufe

21.04. Ostermontag Schlatkow 10:00 mit 
    Osterfrühstück
27.04. Quasi-
 modogeniti Ziethen 10:00
27.04. dito Quilow 11:15
04.05. Miserikordias
 Domini Rubkow 09:00
04.05. dito Groß
  Bünzow 10:30
04.05. dito Schlatkow 14:00
11.05. Jubilate Ziethen 10:00
11.05. dito Quilow 11:15

Gemeindegruppen

Gemeindenachmittag für Rubkow u. Daugzin
Am Montag, 14.04.2014 um 14:30 Uhr wollen wir wieder eine 
lebendig-fröhliche Runde pflegen mit, Kaffee und Kuchen, 
Gesang und Gesprächen. Im Küsterhaus zu Rubkow.

Kirchenchor Ziethen
Probe montags von 19.00 - 20:30 Uhr im neuen Gemeinde-
haus in Ziethen mit Clemens Kolkwitz.

Singkreis Groß Bünzow & Posaunenchor
Jeden Dienstag treffen sich Bläserinnen u. Bläser um 18:00 
Uhr, Sängerinnen u. Sänger um 19:30 Uhr mit Renate Pa-
rakenings auf dem Pfarrboden in Groß Bünzow zur Probe.

Flöten
Immer donnerstags im alten Ziethener Gemeindehaus um 
16:30 Uhr ertönt mehrstimmige Flötenmusik unter der An-
leitung von Renate Parakenings.
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Konfirmandenarbeit
Unsere nächsten Termine sind der 28.04.2014 und der 
12.05.2014!

Kinderkirche
Alle Kinder vom 1. bis 6. Schuljahr sind ganz herzlich ein-
geladen zur Kinderkirche mit Diakon Eckhard Buntrock am 
Sonnabend, 26.04.2014 von 09:00 - 11:30 Uhr. 
Ort: Gemeindehaus Ziethen

Infos

Gemeindekirchgeld
Um ein jährliches Gemeindekirchgeld in Höhe von 20,00 
EUR bitten wir freundlich und mit Nachdruck! Lebendiges 
Gemeindeleben benötigt nun einmal auch Geld ... Ihr Ge-
meindekirchgeld können Sie auf das unten genannte Konto 
einzahlen.
Herzlichsten Dank dafür schon jetzt!

Wirtschaftsgebühren für die Friedhöfe
Die Friedhofsordnung sieht für jede Grabstelle jährlich zu 
entrichtende in Höhe von aktuell 6,13 EUR vor. Diese sind 
für den laufenden Unterhalt der Friedhöfe dringend erfor-
derlich! Wir bitten freundlich um Überweisung auf das unten 
genannte Konto. Friedhofsverwaltung: 03971-242033 Karin 
und Horst Janot

Adressdaten

Pastor A. Pense-Himstedt ist erreichbar unter 039724 22493 
in Groß Bünzow 22, per handy über 0151 11118201 und per 
mail: gross-buenzow@pek.de

Sprechstunde im Ziethener Pfarrbüro ist mittwochs von 
15:00 - 17:00 Uhr

Homepage
www.peenetalkirchen.de heißt die Web-Adresse unserer 
drei Kirchengemeinden heißt. Alle Termine und wichtige 
Fakten sind hier zu finden!

Küster/Küsterinnen:
039724 22560 Fred Brummund Groß Bünzow
039724 23636 Heike Krüger Klein Bünzow
039724 22860 Hannelore Chalas Rubkow
039724 20048 Ricarda Müller Schlatkow
03971 210531 Gerhard Swiontek Ziethen/Quilow

Friedhofsverwaltung:
03971 242033 Karin und Horst Janot [Zarrentin]

Konto Ziethen:
Ev. Kirchengemeinde Ziethen-Quilow
Sparkasse Vorpommern
BLZ: 15050500 Kto.-Nr.: 430000685
IBAN: DE81 1505 0500 0430 0006 85

Konto Groß Bünzow:
Ev. Kirchengemeinde Groß Bünzow-Schlatkow 
Volks- & Raiffeisenbank eG
BLZ: 15061638 Kto.-Nr.: 2152231
IBAN: DE40 1506 1638 0002 1522 31

Herzlichen Dank!

Öffentliche Bekanntmachung

gemäß § 17 Abs. 1 i. V. m. § 17 Abs. 2 Bundesfern-
straßengesetz

Das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das 
Straßenbauamt Stralsund, Greifswalder Chaussee 63 b 18439, 
gibt bekannt, dass für die Straßenbaumaßnahme
B 111, RVA Thurow - Züssow
auf ein formelles Planfeststellungsverfahren im Sinne des 
§ 17 Abs. 1 FStrG i. V. m. § 17 Abs. 2 FStrG verzichtet wird.
Bei der durchzuführenden Maßnahme handelt es sich um 
eine Veränderung des Straßenzuges von unwesentlicher 
Bedeutung im Sinne des § 17 Abs. 2 FStrG, da

a. öffentliche Beziehungen nicht zu regeln sind
b.  die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Bewilligungen, 

Erlaubnisse, Genehmigungen, Verleihungen und Zustim-
mungen vorliegen.

c.  eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.

Die Bauunterlagen können in der Zeit vom 10.04.2014 
bis 08.05.2014 im Straßenbauamt Stralsund (Sekretariat), 
Greifswalder Chaussee 63 b, 18439 Stralsund während der 
Dienststunden
Montag bis Donnerstag    8:00 - 12:00 Uhr und von 
 12:30 - 15:30 Uhr, 
Freitag    8:00 - 12:00 Uhr und von 
 12:30 - 14:00 Uhr 
sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 03831 2740 
bzw. 274276 und im

Bürgerbüro Gützkow, 
Fachbereich Bau- und Grundstücksmanagement,
Pommersche Straße 27, Zimmer 7
17506 Gützkow

Dienstag    8:00 - 12:00 Uhr und 
 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag    8:00 - 12:00 Uhr und 
 13:00 - 16:00 Uhr
Montag und Mittwoch  keine Sprechstunde
Freitag    8:00 - 12:00 Uhr 
sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 038355 6430 
eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Straßenbauamt Stralsund, 
Greifswalder Chaussee 63b, 18439 Stralsund schriftlich oder 
zu Protokoll der Geschäftsstelle eingelegt werden.
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Vermessungsbüro - Anders - Frank - Böhne
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

ÖbVI
Dipl.-Ing. Annett Frank 
17489 Greifswald, Am Gorzberg Hs. 1
Telefon: 03834 514947-0
Fax.: 03834 514947-16
E-Mail: greifswald@vermessung-vorpommern.de

Öffentliche Ankündigung  
eines Grenztermins

In der Gemarkung Gützkow, Gemeinde Gützkow Stadt, sollen 
in der Flur 5 Grenzpunkte der Flurstücke 204, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 213 und in der Flur 3 Grenzpunkte des Flur-
stücks 46 nach § 29 und 30 des Gesetzes über das amtliche 
Geoinformations- und Vermessungswesen (GeoVermG M-V) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.12.2010 (GVOBI. 
M-V 2010 S. 713) festgestellt/wiederhergestellt und abge-
markt werden. Die Grenzfeststellung und die Abmarkung 
sind Verwaltungsverfahren im Sinne des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes.
Eigentümer, Erwerber, Inhaber grundstücksgleicher Rechte 
und Nutzungsberechtigte der aufgeführten Flurstücke sind 
Beteiligte des Verwaltungsverfahrens.
Im Rahmen des Grenzfeststellungs-/Abmarkungsverfahren 
gemäß § 31 Abs. 2 GeoVermG M-V findet
am Montag, dem 26.05.2011 um 10 Uhr
Treffpunkt: Zum Kosenowsee 11, 17506 Gützkow
ein Grenztermin statt.

Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes vorgesehene Anhörung der Beteiligten zu den ent-
scheidungserheblichen Tatsachen.

Ich bitte die Beteiligten, zum Grenztermin ihren Personalaus-
weis mitzubringen. Die Beteiligten können sich auch durch 
eine(n) Bevollmächtigte(n) vertreten lassen. Diese(r) muss 
ihren/seinen Personalausweis und eine vom Beteiligten un-
terschriebene schriftliche Vollmacht vorlegen.
Ich weise die Beteiligten vorsorglich darauf hin, dass auch 
ohne ihre Anwesenheit oder die Anwesenheit einer/eines 
von ihnen beauftragten Bevollmächtigten ihre Grenzpunkte 
festgestellt und abgemarkt werden können.

Jagdgenossenschaft Schlatkow/ 
Wolfradshof

Mitgliederversammlung

Wann:  16.4.2014, 18:00 Uhr
Wo:  Saal der Agrargesellschaft Klein Bünzow mbH

Tagesordnung: 
1.  Begrüßung
2.  Bericht des Vorstandes;

3.  Rechnungsprüfung bis 31.03.2014;
4.  Entlastung des Vorstandes;
5.  Haushalt bis 2016;
6.  Neuwahlen des Vorstandes;
7.  Antrag auf Ausweisung eines Eigenjagdbezirkes;
8.  Antrag auf Zusammenlegung der verbleibenden Flächen 

der JG Schlatkow/Wolfradshof mit der JG Klein Bünzow;

Schlatkow, den 11.3.2014

Klaus Oldenburg
stellv. Vorsitzender

DRK-Kreisverband  
Ostvorpommern e.V. 

Servicestelle Ehrenamt

Ravelinstraße 17  Tel.: 03971 200332
17389 Anklam  Fax: 03971 240004
www.drk-ovp.de  E-Mail: servicestelle@drk-ovp.de 

„Ehrenamtlich“ bedeutet bei uns: ohne Geld, aber nicht 
umsonst !
Auch Sie können dabei sein! 
Kommen Sie doch einfach mal vorbei! 
Wir würden uns freuen, wenn Sie bald zu uns gehören 
würden.
Wir brauchen Sie!

DRK-Lehrgang für PKW-Führerschein

Die nächsten LSM-Lehrgänge (Lebensrettende Sofortmaß-
nahmen) finden
in Greifswald: am 12. April und 10. Mai 2014 jeweils  
 in der Zeit von 9.00 bis 15:30 Uhr 
 in der DRK-Geschäftsstelle 
 Spiegelsdorfer Wende, Haus 5 statt

Anmeldungen und Informationen unter:
Telefon: 03834 822839 oder 
E-Mail: Breitenausbildung@drk-ovp.de 

Spende Blut beim DRK 

Die nächsten DRK-Blutspendeaktionen finden
in Anklam: am 24. April und 08. Mai 2014
 in der Zeit von 14:30 bis 18:30 Uhr 
 in der DRK-Geschäftsstelle, 
 Ravelinstraße 17 statt.
in Wolgast: am 28. April 2014
 in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr  
im Kreiskrankenhaus Physiotherapie 
 Chausseestr. 46 statt.

Blut spenden kann jeder gesunde Mensch im Alter von  
18 bis 68 Jahren, Erstspender bis 60 Jahre. 
Bitte Personalausweis mitbringen! 
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Wasser- und Bodenverband
„Ryck-Ziese“
Der Verbandsvorsteher

Bekanntmachung

Der Wasser- und Bodenverband „Ryck-Ziese“ gibt bekannt, 
dass die jährliche Verbandsschau in den Gemeinden
 Datum  Zeit  Treffpunkt
Groß Kiesow  28.04.  8:00 Uhr  Geschäftsstelle WBV 

„Ryck-Ziese“
Lühmannsdorf  25.04.  8:00 Uhr  Parkplatz Kaufhalle
   Lühmannsdorf
Wrangelsburg  25.04.  8:00 Uhr  Parkplatz Kaufhalle
   Lühmannsdorf
stattfinden. Die Schau ist öffentlich.
Entsprechend § 30 (2) der Satzung bitten wir um Bekannt-
machung in den Gemeinden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Schalli
Geschäftsführer

fröhliche uns sonnige 
Osterfeiertage




